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 Veröffentlicht am 17.05.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

50/03 Personenbeförderung Güterbeförderung

Norm

AVG §45 Abs3;

GelVerkG §16 Abs2;

GelVerkG §16 Abs4;

GewO 1973 §344 Abs1;

Rechtssatz

Wurde von der Behörde in einem Verfahren betre;end die Verleihung einer Taxikonzession die zuständige

Fachgruppe lediglich zur Frage des Bedarfes und des Befähigungsnachweises, nicht aber zur Leistungsfähigkeit des

Betriebes gehört, ist die Fachgruppe nicht verp?ichtet, auch zur Leistungsfähigkeit des Betriebes Stellung zu nehmen.

In der Frage der Leistungsfähigkeit des Betriebes ist daher die Fachgruppe, weil sie nicht dazu gehört wurde, schon aus

diesem Grunde berechtigt, gegen die Konzessionsverleihung zu berufen.
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